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Bei der Landesdelegiertenkonferenz im November 2006 in Bad Krozingen haben Bündnis 90/ DIE GRÜNEN in Baden-Württemberg beschlossen, eine eigene Debatte zur Zukunft der sozialen Sicherung einzuleiten. Seither wird über dieses Thema lebhaft, gründlich und differenziert diskutiert. In der Projektgruppe, die die Diskussion um Grundsicherung, Grundeinkommen und die Zukunft der sozialen Sicherungssysteme bündelt, in der Koordinierungsgruppe, die diese Debatte organisatorisch begleitet, in den Landesarbeitsgemeinschaften, im Landesvorstand und auch bei vielen Veranstaltungen in den Kreisverbänden. Viele Menschen finden wieder oder erstmals den Weg zu Grünen Veranstaltungen. Wir Grünen zeigen damit, dass Grüne Politik auch den Mut hat, kontroverse wie inhaltlich komplexe Debatten ernsthaft zu führen. Das ist eine Grüne Stärke und schärft das soziale Profil unserer Partei. 

Der vorliegende Bericht gibt zum Landesausschuss von Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Baden-Württemberg einen Überblick über die Debatte zu den Themen Grundsicherung und Grundeinkommen, wie sie im Landesverband geführt wurde und noch geführt wird. Ausgangslage, Inhalte und Zwischenergebnisse der Diskussion sollen vorgestellt werden.

Drei Gründe sind maßgeblich dafür, dass wir Grünen in Baden-Württemberg die Debatte in dieser Intensität führen. Erstens die Einführung der Hartz-Gesetzgebung. Die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe war von den Grünen als ein erster Schritt in Richtung einer sozialen Grundsicherung gedacht. In seiner jetzigen Ausführung ist Hartz IV jedoch nicht mit den grünen Vorstellungen einer Grundsicherung vereinbar. Das offensichtliche Ungleichgewicht zwischen Fordern und Fördern führte zu einer Schieflage, welche die ohnehin schwache Akzeptanz von Hartz IV in der Bevölkerung weiter vermindert hat. Zudem hat die schwarz-rote Bundesregierung manche sozialen Verbesserungen, beispielsweise für junge Menschen unter 25 Jahren, wieder rückgängig gemacht, und den Zeiger noch weiter vom Fördern in Richtung Fordern gestellt. Insgesamt gesehen ist mit den Hartz-Reformen bei den Menschen das Gefühl sozialer Sicherheit nicht gewachsen, sondern ganz im Gegenteil massiv gesunken. 

Zweitens gewinnt die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens oder bedingungsloser Elemente in der sozialen Sicherung neue UnterstützerInnen. Mit einem bedingungslosen Grundeinkommen wird von seinen Befürwortern große Hoffnungen verbunden: die Freiheit der Menschen zur eigenständigen Zeitverwendung und Lebensgestaltung, zum Beispiel in Bildungsphasen, beruflichen Auszeiten oder in der Erziehungsarbeit, würde sich vergrößern. Ihre Würde und Unabhängigkeit wäre stärker beachtet als im jetzigen System. Kreative Potentiale der Bürger würden freigesetzt, unter anderem bei jenen, die bisher ungeliebte Arbeiten machen müssen.

Drittens befindet sich die Arbeitsgesellschaft im Umbruch. Die Vorstellung eines ununterbrochenen Erwerbsverlaufs bis zum Renteneintritt gehört der Vergangenheit an, Erwerbskarrieren verlaufen heute unkonventioneller als früher. Das so genannte „male breadwinner model“ des männlichen Familienversorgers hat sich gesellschaftlich überlebt. Festzuhalten ist aber:  Wir stehen nicht am Ende der Erwerbsgesellschaft, sondern sind mitten im Wandel. Uns wird die Arbeit sicherlich nicht ausgehen, aber sie wird anders organisiert, anders verwaltet, anders definiert werden. Darin liegt eine Chance, die es zu nutzen gilt, aber auch neue Gefahren, falls wir weiterwirtschaften wie bisher.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage nach der Zukunftsfähigkeit unseres Sozialsystems. Wie können neue Lebensrisiken abgesichert werden? Muss die Existenzsicherung vom Arbeitsmarkt abgekoppelt werden? In welcher Form muss Grüne Sozialpolitik auf Armut und Wandel reagieren, um materielle Sicherheit und damit das Gefühl von sozialem Rückhalt wieder herzustellen?

Überlegungen zu einer umfassenden Sozialstaatsreform

Als mögliche Antwort auf die oben aufgeführten Probleme werden von verschiedensten Autoren unterschiedliche Reformen vorgeschlagen. Trotz ihrer Komplexität und ihrer vielfältigen Unterschiede lassen sie sich anhand eines bestimmten Kriteriums unterscheiden, das sie grob in Gruppen ordnet. Die Rede soll daher nicht bereits von bestimmten Modellen, sondern von deren Strukturmerkmalen sein:

Zwei Grundprinzipien stehen sich hier gegenüber: Zum Einen, die Existenzsicherung nur im Bedürftigkeitsfall zu gewähren. Im derzeitigen deutschen Sozialsystem ist das Prinzip einer Existenzsicherung, die auf ihre Notwendigkeit hin überprüft wird, breit verankert: Die Altersgrundsicherung wirkt auf diese Weise, das BAföG, und auch das Arbeitslosengeld II. Es gilt das Subsidiaritätsprinzip: der Staat greift nur dort ein, wo Unterstützung gebraucht wird.

Zum Anderen ist es denkbar, einen Pauschalbetrag, der ganz oder teilweise die Existenzsicherung gewährleistet, an alle BürgerInnen auszuzahlen. Eine Prüfung der materiellen Bedürftigkeit fände nicht statt. In den 1980er Jahren wurde diese Idee von Grünen und Alternativen in Europa in eine breitere politische Diskussion eingebracht und erlebt derzeit eine Renaissance. In den westlichen Sozialstaaten gibt es derzeit keine verwirklichten Formen dieses Grundgedankens. In einigen Gebieten der USA gab es in den 1960er Jahren einen Modellversuch, der aber nach kurzer Zeit eingestellt wurde. 

Begrifflich hat sich in Grundzügen etabliert, die erstgenannte Regelungsweise als „bedarfsgeprüft“ zu bezeichnen und von „Grundsicherung“ zu sprechen, die letztgenannte Regelungsweise „bedingungslos“ zu nennen und von „Grundeinkommen“ zu sprechen. Die Begrifflichkeiten werden aber oft nicht einheitlich und klar definiert verwendet. Es gibt stark vereinfachte Modelle auf der einen Seite und differenzierte Überlegungen auf der anderen. Außerdem sind Mischformen aus beiden Grundprinzipien vorstellbar und wurden in die Debatte eingebracht. Anstatt einzelne Konzepte darzustellen wollen wir unsere Ansprüche an eine Reform formulieren. Im Folgenden soll daher abgekürzt von „GS/GE“ die Rede sein, als Chiffre für ein Reformmodell, dessen Ausgestaltung erst noch zu finden sein wird. Den Einstieg in die Debatte über diese Ausgestaltung haben Bündnis 90 / DIE GRÜNEN in Baden-Württemberg im vergangenen Jahr gewagt.

GS/GE-Debatte bei Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Baden-Württemberg 

Im Grünen Grundsatzprogramm ist die Grundsicherung als Schlüsselprojekt erwähnt: „Die Grundsicherung ersetzt die Sozial- und Arbeitslosenhilfe – sie zu bekommen, ist ein Recht und kein Almosen“. Die Debatte über ihre Ausgestaltung gewann in den vergangen Jahren wieder an Schwung und wurde auch bei den Grünen in Baden-Württemberg mit neuem Eifer geführt. 

Bei der Landesdelegiertenkonferenz im November 2006 wurde, wie eingangs erwähnt, die Bildung einer Koordinierungsgruppe beschlossen, die seither gemeinsam mit einer Projektgruppe an den Ausarbeitung von wesentlichen Leitlinien und Zielen gearbeitet hat. Wesentliche Wegmarken unseres Meinungsbildungsprozesses waren die Regionalkonferenz im Februar und die gleichzeitige Einrichtung eines Weblogs (www.grundsicherung-bw.de). Über diese interaktive Plattform können seit der Regionalkonferenz (über die live berichtet wurde) Meinungen vorgestellt, Infos ausgetauscht und Diskussionen geführt werden. Dabei kamen eine erstaunliche Fülle an Material sowie eine große Vielfalt differenzierter Argumente für und wieder verschiedener Lösungsansätze zusammen. Um diese Argumente zu sortieren und zu bündeln wurde Ende April in Karlsruhe ein eintägiger Workshop abgehalten, der die Chancen und Risiken von bedingungslosen und bedarfsgeprüften Modellen aufzeigte. Dabei wurden sowohl Argumentationen der fachkundigen ReferentInnen (grüne Bundestags- und Landtagsabgeordnete sowie ein grüner Sozialwissenschaftler) als auch Thesen der TeilnehmerInnen in die Ergebnissicherung aufgenommen. 

Eine gegliederte Auswahl der in den verschiedenen Strängen der Debatte geäußerten Punkte sei im Folgenden wiedergegeben. Sie muss selbstredend unvollständig bleiben und kann keine Einschätzungen vornehmen, welches Argument denn nun für „wahr“ gehalten wird. Daher sind die Argumente auch kaum verbunden, sondern stehen als „mögliche Wahrheiten“ nebeneinander. Wenn die Aufzählung als neutraler Bericht zu Positionierung und Parteinahme reizt, hat sie ihren Zweck für den Landesausschuss erfüllt.

Chancen und Hoffnungen – was soll anders werden? 

Es erscheint sinnvoll, die geäußerten Einschätzungen zu Chancen und Risiken bestimmter Reformmodelle danach zu trennen, ob sie beim Adressatenkreis ansetzen (also bei der Wahl zwischen Bedarfsprüfung und Bedingungslosigkeit), bei den Finanzierungsmodalitäten (also bei der Auswahl der Steuern und Beiträge, welche die sozialen Sicherungssysteme tragen sollen) oder ob sie externe Faktoren und Wechselwirkungen zwischen den beiden obigen betreffen. Oft wurde im Diskussionsprozess spürbar, dass verschiedene Debattenstränge auf ganz unterschiedlichen Ebenen liegen.

Zum Adressatenkreis:

Die Bedarfsprüfung konzentriert die Zuwendungen auf diejenigen, welche Unterstützung benötigen. Der Staat greift nur dort und nur solange ein, wie die oder der Einzelne Unterstützung benötigt, um über eine finanzielle Existenzgrundlage zu verfügen und gleichberechtigt an der Gesellschaft teilhaben zu können. Der Finanzierungsumfang wäre folglich bei dieser Variante geringer. Teilhabe an Erwerbsarbeit bleibt zentrales Ziel von Sozialpolitik, das auch institutionell über die Arbeitsmarktinstitutionen verankert ist.

Die Bedingungslosigkeit eines Grundeinkommens bindet die Transfers nicht mehr an Voraussetzungen. Darin sehen Viele die Chance, zu einer emanzipierteren Stellung des Individuums gegenüber dem Sozialstaat zu gelangen. Ein bedingungsloses Grundeinkommen könnte zu positiven Impulsen für Existenzgründungen und Selbstständigkeit, sowie zur Absicherung unsteter Erwerbsverläufe und einer Erhöhung der Teilhabechancen durch geringere Kopplung an den Erwerbsstatus führen.

Zu den Finanzierungsmodi:

Eine stärkere Steuerfinanzierung macht die sozialen Sicherungssysteme unabhängiger von den Bewegungen auf dem Arbeitsmarkt. Eine Senkung der Lohnnebenkosten könnte zu neuer Beschäftigung führen.

Die Mehrwertsteuer als Einnahmequelle belastet den Verbrauch von Gütern und nicht deren Produktion. Dies wird von vielen als großer Vorteil gesehen. Die Mehrwertsteuer kommt im Gegensatz zur Einkommensbesteuerung ohne Freibeträge und Ausnahmeregelungen aus, kann aber nicht nach Leistungsfähigkeit differenziert werden. Ökologische Verbrauchssteuern können als Instrumente mit Lenkungswirkung funktionieren – dann müssen sie allerdings zusätzlich zur Mehrwertsteuer stehen, da diese blind für die ökologischen Kosten eines Guts ist. Die Mehrwertsteuer wirkt sozusagen nur quantitativ, nicht qualitativ: die Menge eines Gutes wird von ihr erfasst, die (soziale und ökologische) Qualität aber nicht. Zwar kann auch die Mehrwertsteuer differenziert werden – zum Beispiel gilt für Lebensmittel, Bücher etc. ein ermäßigter Mehrwertsteuersatz. Aber nur einkommensbezogene Steuern besitzen eine hohe Umverteilungswirkung und nehmen Wohlhabende stärker in die Verantwortung. Im Gegensatz zur Mehrwertsteuer ermöglichen sie eine progressive Besteuerung. 

Eine Konzentration auf nur eine Steuerart würde das Steuersystem vereinfachen, ein Verzicht auf einkommensbezogene Steuern hätte allerdings eine regressive Verteilungswirkung zur Folge. Die Lenkungsfähigkeit des Staates verringert sich in diesem Fall.

Zu Wechselwirkungen:

Als Chance für mehr Geschlechtergerechtigkeit wurde die Unabhängigkeit vom Partnereinkommen angeführt. Diese Unabhängigkeit in der Bedarfsprüfung kann auch durch eine Abkehr vom Prinzip der Bedarfsgemeinschaften erreicht werden. Ein Systemwechsel scheint dazu nicht zwingend notwendig. Ähnliches gilt für die unabhängige Veranlagung im Steuerrecht.

Die Befürworter eines Grundeinkommens erhoffen sich positive Effekte durch wegfallende Ausgaben für die Bedarfsprüfungs-Bürokratie. Mit dem Verzicht auf die Bedarfsprüfung verringere sich auch das Ausmaß an willkürlicher und unwürdiger Behandlung. Andererseits lässt sich bei genereller Pauschalisierung ohne Blick auf individuelle Bedürfnisse kaum sicherstellen, dass auch individuelle Armutsfestigkeit durch die Sozialleistungen gewährleistet ist. Mindestens eine Kombination aus bedingungslosen und bedarfsabhängigen Elementen scheint dazu notwendig.

Sehr weitreichend waren die Erwartungen hinsichtlich ehrenamtlichen Engagements und Freiwilligenarbeit: Ein Grundeinkommen setze Ressourcen für Tätigkeiten frei, die jenseits der Erwerbsarbeit liegen. Die Möglichkeiten für Pflegearbeit und künstlerische Betätigung und andere nichterwerbsmäßige Formen der Zeitgestaltung würden sich vergrößern. Hier bleibt festzuhalten: Fraglos ermöglicht ein bedingungslos gezahlter Transfer die Aufwendung von Zeit für nicht vergütete Arbeit. Offen bleibt hierbei die Frage, ob damit nicht die – oft mit geschlechtspezifischem Hintergrund – unterschiedliche Bewertung von Arbeit festgeschrieben wird.

Risiken und Befürchtungen – was darf nicht geopfert werden? 

Zum Adressatenkreis:

Die Bedarfsprüfung ist verbunden mit der Frage der Einbeziehung von Bedarfsgemeinschaften, wie oben ausgeführt. Eine Bedarfsprüfung bedeutet, dass AntragstellerInnen die Voraussetzungen nachweisen müssen und dadurch bürokratischer Aufwand entsteht. 

Die Bedingungslosigkeit entbindet BürgerInnen von der Verpflichtung, sich um eine Beschäftigung zu bemühen. Darüber hinaus läuft eine Leistung ohne institutionalisierte Einforderung einer Gegenleistung bestimmten Gerechtigkeitsvorstellungen zuwider, die paradigmatisch Grundlage des bestehenden sozialen Sicherungssystems sind. Dieses Phänomen hat nicht unbedingt etwas mit der Grundüberlegung bei bedingungslosen Modellen zu tun, die von einem Menschenbild ausgeht, bei dem jeder von sich aus den Drang nach sinnvoller und erfüllender Tätigkeit verspürt. 

Ein bedingungsloses Modell ebenso wie ein bedarfsgeprüftes Modell wird außerdem die Frage zu lösen haben, wie der mögliche Adressatenkreis definiert wird, ob über Wohnsitz, Staatsbürgerschaft, Volljährigkeit etc. Insbesondere die Einbeziehung von MigrantInnen in dieses System ist noch nicht hinreichend berücksichtigt. 

Zu den Finanzierungsmodi:

Durch eine stärkere Steuerfinanzierung der Sozialleistungen über die Mehrwertsteuer sinkt die in den Versicherungssystemen noch stärker gegebene Leistungsgerechtigkeit. Die stärkere Einbeziehung von Kapitaleinkünften bleibt unberücksichtigt. Das Absenken der Arbeitgeberanteile verringert den Anteil, den Unternehmen an den Aufwendungen für den Sozialstaat übernehmen, sofern dieser Anteil nicht über eine gleichzeitige Erhöhung der Unternehmenssteuern zurückgefordert wird.

Eine starke Erhöhung der Mehrwertsteuer könnte der Bestrebung einer Steuerharmonisierung im Rahmen der EU zuwiderlaufen. Die Umverteilungswirkung der Mehrwertsteuer läuft nach einem anderen Prinzip (Wer viel verbraucht, bezahlt viel) als Einkommenssteuern (Wer viel verdient oder erwirtschaftet, zahlt viel), die Verteilungswirkungen sind nicht klar vorhersagbar.

Die Ausweitung oder Anhebung der einkommensbezogenen Steuern dagegen könnte zu negativen Leistungsanreizen, Schwarzarbeit und Kapitalflucht führen.

Eine Konzentration auf nur eine Steuerart schränkt die Risikodiversifizierung und Handlungsfähigkeit des Staates ein und ist womöglich zu simpel um die vielfältigen Erwartungen an ein Steuersystem zu erfüllen. Umverteilungswirkungen sind mit einer reinen Mehrwertsteuerfinanzierung nicht möglich.

Zu Wechselwirkungen:

Fragen der Lohnentwicklung sind von vielen externen Faktoren abhängig. Es ist unklar, wie sich ein Systemwechsel oder Änderungen an den finanziellen Stellschrauben im bisherigen System auswirken. Sowohl bei einem bedingungslosen Grundeinkommen in entsprechender Höhe, als auch bei einer Anhebung des Regelsatzes von ALG II um nennenswerte Beträge entsteht für einen breiten Kreis von Beschäftigten ein Kombilohn. Die Auswirkungen auf Tarifpartner, Effekte auf Lohnhöhe und Lohnkompression, auf Wochen- und Lebensarbeitszeit, auf Kündigungsschutz und Urlaubsregelungen sind nur schwer prognostizierbar.

Generell gilt: Ob Transferleistungen als Konkurrenz oder als Ergänzung zu sozialstaatlicher Infrastruktur wirken, kommt letztlich auf die Höhe der zur Verfügung stehenden Mittel an. Solange die Gesamtsumme der Sozialaufwendungen nicht erhöht werden kann, entsteht durch höhere (im Gegensatz zu lediglich andersartigen) Transfers automatisch Ressourcenkonkurrenz mit Infrastrukturleistungen.

Insgesamt gesehen wurde in der Diskussion deutlich, dass in Punkto Finanzierung viele Fragen noch unbeantwortet sind. 

Statt einer Bewertung: Anforderungen und Eckpunkte 

Die Analyse der Ausgangslage zeigt somit ein weites Feld an grundlegenden Problemen und Möglichkeiten, die einander teilweise bedingen und miteinander verschränkt, teilweise aber auch unabhängig voneinander sind. Manche der Probleme scheinen schneller lösbar, manche langsamer, wieder andere gar nicht oder erst in ferner Zukunft. 

Wir Grüne sind uns einig, dass jegliche Reform unseres Sozialsystems  mit einer Reform im Bildungssystem einhergehen muss. In einer Arbeitswelt, die sich immer schneller verändert, die neue Fähigkeiten erfordert und in der Wissen zur wertvollsten Ressource geworden ist, werden langfristig nur diejenigen eine Chance haben, die über ausreichend Kompetenzen verfügen.

Es wurde deutlich, dass soziale Sicherung für viele verschiedene Bevölkerungsschichten gestaltet werden muss: Für „Armutskarrieristen“, für die sich Bildungs- und Einkommensarmut von Generation zu Generation vererbt ebenso wie für gut gebildete Menschen aus der Mittelschicht welche Angst vor dem materiellen Absturz haben oder angesichts ungesicherter Erwerbsverläufe keine Aussicht auf eine längerfristige Lebensplanung besitzen.

Die neu entfachte Debatte, an welchen Stellschrauben gedreht oder der bisherige Sozialstaat grundlegend umgekrempelt werden kann, hat einige erfrischende Ideen in die Grüne Partei hineingetragen. Unsere große Stärke ist hierbei, dass wir gerade im Vergleich zu anderen Parteien weniger unter dem Einfluss von Arbeitgeberverbänden, Gewerkschaften oder anderen Lobbygruppen stehen. Das hilft uns, eine ausgewogene und reflektierte Debatte ohne Scheuklappen zu führen. Als politische Kraft müssen wir den Menschen aufzeigen, mit welchen Schritten wir den Sozialstaat weiterentwickeln wollen. Deswegen muss jede Weiterentwicklung, sei es in einem bedingungslosen oder in einem bedarfsgeprüften Ansatz, im Hier und Jetzt ansetzen. 

Zumindest jene Entscheidungen, die einen Rahmen für die weitere Debatte setzen, sollen auf dem Landesausschuss anhand von Eckpunkten vorgenommen werden.

Im weiteren Verfahren bis zur Landesdelegiertenkonferenz werden wir auf Basis dieser Leitgedanken unsere Diskussion fortsetzen und dabei auch bundespolitische Entwicklungen aufnehmen. Im Zentrum wird dann stehen, ob sich unsere Vorstellungen im bisherigen System umsetzen lassen, ob dafür der Systemwechsel von der Grundsicherung zum Grundeinkommen notwendig ist oder ob eine Synthese möglich ist.
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